
 

 

Beschlussfassungen aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom Montag, den 
04.12.2023 
 
Satzung über den Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Obere und Untere Sitt, 
Änderung Flst.-Nr. 300/5“, Gemarkung Laufenburg 
Behandlung der zum Entwurf eingegangenen Anregungen sowie Satzungsbeschluss 
Beschluss: 
Zur Weiterführung des Bebauungsplanverfahrens „Obere und Untere Sitt, Änderung Flst.Nr. 300/5” bean-
tragt die Verwaltung, folgendes zu beschließen: 
 
1. Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange untereinander und gegeneinander werden fol-

gende Anregungen im Bebauungsplan berücksichtigt: 
 1.1 Aufnahme von Planungshinweisen zur Abfallbeseitigung und zum Denkmalschutz 
 1.2 Redaktionelle Korrekturen und Ergänzungen im Bereich der Rechtsgrundlagennennung, der  
  Bauvorschriften zur Dachgestaltung, der Vermaßungen und der Planlegende 

 
2. Den übrigen vorgetragenen Anregungen wird nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange un-

tereinander und gegeneinander nicht entsprochen.  

3. Der Bebauungsplan „Obere und Untere Sitt, Änderung Flst.Nr. 300/5“ sowie die örtlichen Bauvorschrif-
ten wird mit den oben aufgeführten Änderungen in der Fassung vom 04.12.2023 nach § 10 BauGB i.V.m. 
§ 74 LBO und § 4 GemO als Satzung beschlossen. 

 

Baugebiet „Hau II“, OT Binzgen 
Benennung der öffentlichen Erschließungsstraße 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, der im Bau befindlichen öffentliche Erschließungsstraße im Baugebiet „Hau II“ 
den Straßennamen „Im Hau“ zu vergeben. 
 

Bericht zur Nutzung des Carsharing-Modells in Zusammenarbeit mit „my-e-car 
Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt die Abrechnung des Testangebotes zur Kenntnis und begrüßt die Fortsetzung des 
Carsharing-Angebotes von „my-e-car“ auf eigene Kosten. 
 

Beratung und Beschlussfassung über die 1. Änderung der Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung 
(FwKS) der Stadt Laufenburg (Baden)  
Beschluss: 

1. Der Gemeinderat stimmt der ihm zur Beschlussfassung über die Gebührensätze vorgelegten Gebüh-
renkalkulation vom 15.11.2023 zu. 
 

2. Der Gemeinderat beschließt die beigefügte Änderung der Feuerwehr-Kostenersatz Satzung, die zum 
01.01.2024 in Kraft treten wird. 

 

Beschlussfassung über die Annahme von Spenden 

Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt der Annahme bzw. Vermittlung der vorstehenden Spenden und zu. 
 
 
 
 


